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Jahresabschluss 
 

 
§§ 148, 149 (aufgehoben) 

§ 150 Gesetzliche Rücklage. Kapitalrücklage 

 (1) In der Bilanz des nach den §§ 242, 264 des Handelsgesetzbuchs aufzustellenden 
Jahresabschlusses ist eine gesetzliche Rücklage zu bilden. 

 (2) In diese ist der zwanzigste Teil des um einen Verlustvortrag aus dem Vorjahr 
geminderten Jahresüberschusses einzustellen, bis die gesetzliche Rücklage und die 
Kapitalrücklagen nach § 272 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 des Handelsgesetzbuchs zusammen den 
zehnten oder den in der Satzung bestimmten höheren Teil des Grundkapitals erreichen. 

(3) Übersteigen die gesetzliche Rücklage und die Kapitalrücklagen nach § 272 Abs. 2 
Nr. 1 bis 3 des Handelsgesetzbuchs zusammen nicht den zehnten oder den in der 
Satzung bestimmten höheren Teil des Grundkapitals, so dürfen sie nur verwandt 
werden 

1. zum Ausgleich eines Jahresfehlbetrags, soweit er nicht durch einen Gewinnvortrag 
aus dem Vorjahr gedeckt ist und nicht durch Auflösung anderer Gewinnrücklagen 
ausgeglichen werden kann; 

2. zum Ausgleich eines Verlustvortrags aus dem Vorjahr, soweit er nicht durch einen 
Jahresüberschuss gedeckt ist und nicht durch Auflösung anderer Gewinnrücklagen 
ausgeglichen werden kann. 

(4) 1Übersteigen die gesetzliche Rücklage und die Kapitalrücklagen nach § 272 Abs. 2 
Nr. 1 bis 3 des Handelsgesetzbuchs zusammen den zehnten oder den in der Satzung 
bestimmten höheren Teil des Grundkapitals, so darf der übersteigende Betrag verwandt 
werden 

1. zum Ausgleich eines Jahresfehlbetrags, soweit er nicht durch einen Gewinnvortrag 
aus dem Vorjahr gedeckt ist; 

2. zum Ausgleich eines Verlustvortrags aus dem Vorjahr, soweit er nicht durch einen 
Jahresüberschuss gedeckt ist; 

3. zur Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln nach den §§ 207 bis 220. 

2Die Verwendung nach den Nummern 1 und 2 ist nicht zulässig, wenn gleichzeitig 
Gewinnrücklagen zur Gewinnausschüttung aufgelöst werden. 

§§ 150a 151 (aufgehoben) 

§ 152 Vorschriften zur Bilanz 

(1) 1Das Grundkapital ist in der Bilanz als gezeichnetes Kapital auszuweisen. 2Dabei ist 
der auf jede Aktiengattung entfallende Betrag des Grundkapitals gesondert anzugeben. 
3Bedingtes Kapital ist mit dem Nennbetrag zu vermerken. 4Bestehen 



Mehrstimmrechtsaktien, so sind beim gezeichneten Kapital die Gesamtstimmenzahl der 
Mehrstimmrechtsaktien und die der übrigen Aktien zu vermerken. 

(2) 1Zu dem Posten "Kapitalrücklage" sind in der Bilanz oder im Anhang gesondert 
anzugeben 

1. der Betrag, der während des Geschäftsjahrs eingestellt wurde; 

2. der Betrag, der für das Geschäftsjahr entnommen wird. 

(3) 2Zu den einzelnen Posten der Gewinnrücklagen sind in der Bilanz oder im Anhang 
jeweils gesondert anzugeben 

1. die Beträge, die die Hauptversammlung aus dem Bilanzgewinn des Vorjahrs 
eingestellt hat; 

2. die Beträge, die aus dem Jahresüberschuss des Geschäftsjahrs eingestellt werden; 

3. die Beträge, die für das Geschäftsjahr entnommen werden. 

 
§§ 153-157 (aufgehoben) 

§ 158 Vorschriften zur Gewinn- und Verlustrechnung 

(1) 1Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Posten "Jahresüberschuss/ 
Jahresfehlbetrag" in Fortführung der Numerierung um die folgenden Posten zu 
ergänzen: 

1. Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr 

2. Entnahmen aus der Kapitalrücklage 

3. Entnahmen aus Gewinnrücklagen 

a) aus der gesetzlichen Rücklage 

b) aus der Rücklage für eigene Aktien 

c) aus satzungsmäßigen Rücklagen 

d) aus anderen Gewinnrücklagen  

4. Einstellungen in Gewinnrücklagen 

a) in die gesetzliche Rücklage 

b) in die Rücklage für eigene Aktien 

e) in satzungsmäßige Rücklagen 

d) in andere Gewinnrücklagen  

5. Bilanzgewinn/Bilanzverlust. 

2Die Angaben nach Satz 1 können auch im Anhang gemacht werden. 

(2) 1Von dem Ertrag aus einem Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrag 
ist ein vertraglich zu leistender Ausgleich für außenstehende Gesellschafter abzusetzen; 
übersteigt dieser den Ertrag, so ist der übersteigende Betrag unter den Aufwendungen 
aus Verlustübernahme auszuweisen. 2Andere Beträge dürfen nicht abgesetzt werden. 



§ 159 (aufgehoben) 

§ 160 Vorschriften zum Anhang 

(1) In jedem Anhang sind auch Angaben zu machen über 

1. den Bestand und den Zugang an Aktien, die ein Aktionär für Rechnung der 
Gesellschaft oder eines abhängigen oder eines im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft 
stehenden Unternehmens oder ein abhängiges oder im Mehrheitsbesitz der 
Gesellschaft stehendes Unternehmen als Gründer oder Zeichner oder in Ausübung 
eines bei einer bedingten Kapitalerhöhung eingeräumten Umtausch- oder 
Bezugsrechts übernommen hat; sind solche Aktien im Geschäftsjahr verwertet 
worden, so ist auch über die Verwertung unter Angabe des Erlöses und die 
Verwendung des Erlöses zu berichten; 

2. den Bestand an eigenen Aktien der Gesellschaft, die sie, ein abhängiges oder im 
Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehendes Unternehmen oder ein anderer für 
Rechnung der Gesellschaft oder eines abhängigen oder eines im Mehrheitsbesitz der 
Gesellschaft stehenden Unternehmens erworben oder als Pfand genommen hat; dabei 
sind die Zahl dieser Aktien und der auf sie entfallende Betrag des Grundkapitals sowie 
deren Anteil am Grundkapital, für erworbene Aktien ferner der Zeitpunkt des Erwerbs 
und die Gründe für den Erwerb anzugeben. 2Sind solche Aktien im Geschäftsjahr 
erworben oder veräußert worden, so ist auch über den Erwerb oder die Veräußerung 
unter Angabe der Zahl dieser Aktien, des auf sie entfallenden Betrags des 
Grundkapitals, des Anteils am Grundkapital und des Erwerbs- oder 
Veräußerungspreises, sowie über die Verwendung des Erlöses zu berichten; 

3. die Zahl und bei Nennbetragsaktien den Nennbetrag der Aktien jeder Gattung, sofern 
sich diese Angaben nicht aus der Bilanz ergeben; davon sind Aktien, die bei einer 
bedingten Kapitalerhöhung oder einem genehmigten Kapital im Geschäftsjahr 
gezeichnet wurden, jeweils gesondert anzugeben; 

4. das genehmigte Kapital; 

5. die Zahl der Bezugsrechte gemäß § 192 Abs. 2 Nr. 3, der 
Wandelschuldverschreibungen und vergleichbaren Wertpapiere unter Angabe der 
Rechte, die sie verbriefen; 

6. Genussrechte, Rechte aus Besserungsscheinen und ähnliche Rechte unter Angabe der 
Art und Zahl der jeweiligen Rechte sowie der im Geschäftsjahr neu entstandenen 
Rechte; 

7. das Bestehen einer wechselseitigen Beteiligung unter Angabe des Unternehmens; 

8. das Bestehen einer Beteiligung, die ihr nach § 20 Abs. 1 oder Abs. 4 dieses Gesetzes 
oder nach § 21 Abs. 1 oder Abs. 1a des Wertpapierhandelsgesetzes mitgeteilt worden 
ist; dabei ist der nach § 20 Abs. 6 dieses Gesetzes oder der nach § 25 Abs. 1 des 
Wertpapierhandelsgesetzes veröffentlichte Inhalt der Mitteilung anzugeben. 

(2) Die Berichterstattung hat insoweit zu unterbleiben, als es für das Wohl der 
Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder erforderlich ist. 

§ 161 [1] Erklärung zum Corporate Governance Kodex 

1Vorstand und Aufsichtsrat der börsennotierten Gesellschaft erklären jährlich, dass den 
vom Bundesministerium der Justiz im amtlichen Teil des elektronischen 
Bundesanzeigers bekannt gemachten Empfehlungen der "Regierungskommission 
Deutscher Corporate Governance Kodex" entsprochen wurde und wird oder welche 
Empfehlungen nicht angewendet wurden oder werden. 2Die Erklärung ist den Aktionären 
dauerhaft zugänglich zu machen. 



 

§§ 162-169 (aufgehoben) 

Prüfung des Jahresabschlusses 

§ 170 Vorlage an den Aufsichtsrat 

(1)[1] 1Der Vorstand hat den Jahresabschluss und den Lagebericht unverzüglich nach 
ihrer Aufstellung dem Aufsichtsrat vorzulegen. 2Satz 1 gilt entsprechend für einen 
Einzelabschluss nach § 325 Abs. 2a des Handelsgesetzbuchs sowie bei 
Mutterunternehmen (§ 290 Abs. 1, 2 des Handelsgesetzbuchs) für den 
Konzernabschluss und den Konzernlagebericht. 

(2) 1Zugleich hat der Vorstand dem Aufsichtsrat den Vorschlag vorzulegen, den er der 
Hauptversammlung für die Verwendung des Bilanzgewinns machen will. 2Der Vorschlag 
ist, sofern er keine abweichende Gliederung bedingt, wie folgt zu gliedern: 

1. Verteilung an die Aktionäre 

2. Einstellung in Gewinnrücklagen 

3. Gewinnvortrag 

4. Bilanzgewinn 

(3)[2] 1Jedes Aufsichtsratsmitglied hat das Recht, von den Vorlagen und 
Prüfungsberichten Kenntnis zu nehmen. 2Die Vorlagen und Prüfungsberichte sind auch 
jedem Aufsichtsratsmitglied oder, soweit der Aufsichtsrat dies beschlossen hat, den 
Mitgliedern eines Ausschusses zu übermitteln. 

§ 171 [1] Prüfung durch den Aufsichtsrat 

(1) 1Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht und den Vorschlag für 
die Verwendung des Bilanzgewinns zu prüfen, bei Mutterunternehmen (§ 290 Abs. 1, 2 
des Handelsgesetzbuchs) auch den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht. 2Ist 
der Jahresabschluss oder der Konzernabschluss durch einen Abschlussprüfer zu prüfen, 
so hat dieser an den Verhandlungen des Aufsichtsrats oder eines Ausschusses über 
diese Vorlagen teilzunehmen und über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung zu 
berichten. 

(2) 1Der Aufsichtsrat hat über das Ergebnis der Prüfung schriftlich an die 
Hauptversammlung zu berichten. 2In dem Bericht hat der Aufsichtsrat auch mitzuteilen, 
in welcher Art und in welchem Umfang er die Geschäftsführung der Gesellschaft 
während des Geschäftsjahrs geprüft hat; bei börsennotierten Gesellschaften hat er 
insbesondere anzugeben, welche Ausschüsse gebildet worden sind, sowie die Zahl 
seiner Sitzungen und die der Ausschüsse mitzuteilen. 3Ist der Jahresabschluss durch 
einen Abschlussprüfer zu prüfen, so hat der Aufsichtsrat ferner zu dem Ergebnis der 
Prüfung des Jahresabschlusses durch den Abschlussprüfer Stellung zu nehmen. 4Am 
Schluss des Berichts hat der Aufsichtsrat zu erklären, ob nach dem abschießenden 
Ergebnis seiner Prüfung Einwendungen zu erheben sind und ob er den vom Vorstand 
aufgestellten Jahresabschluss billigt. 5Bei Mutterunternehmen (§ 290 Abs. 1, 2 des 
Handelsgesetzbuchs) finden die Sätze 3 und 4 entsprechende Anwendung auf den 
Konzernabschluss. 

(3) 1Der Aufsichtsrat hat seinen Bericht innerhalb eines Monats, nachdem ihm die 
Vorlagen zugegangen sind, dem Vorstand zuzuleiten. 2Wird der Bericht dem Vorstand 
nicht innerhalb der Frist zugeleitet, hat der Vorstand dem Aufsichtsrat unverzüglich eine 



weitere Frist von nicht mehr als einem Monat zu setzen. 3Wird der Bericht dem Vorstand 
nicht vor Ablauf der weiteren Frist zugeleitet, gilt der Jahresabschluss als vom 
Aufsichtsrat nicht gebilligt; bei Mutterunternehmen (§ 290 Abs. 1, 2 des 
Handelsgesetzbuchs) gilt das Gleiche hinsichtlich des Konzernabschlusses. 

(4)[2] 1Die Absätze 1 bis 3 gelten auch hinsichtlich eines Einzelabschlusses nach § 325 
Abs. 2a des Handelsgesetzbuchs. 2Der Vorstand darf den in Satz 1 genannten Abschluss 
erst nach dessen Billigung durch den Aufsichtsrat offen legen. 

Feststellung des Jahresabschlusses und Gewinnverteilung 

§ 172 Feststellung durch Vorstand und Aufsichtsrat 

1Billigt der Aufsichtsrat den Jahresabschluss, so ist dieser festgestellt, sofern nicht 
Vorstand und Aufsichtsrat beschließen, die Feststellung des Jahresabschlusses der 
Hauptversammlung zu überlassen. 2Die Beschlüsse des Vorstands und des Aufsichtsrats 
sind in den Bericht des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung aufzunehmen. 

§ 173 Feststellung durch die Hauptversammlung 

(1)[1] 1Haben Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen, die Feststellung des 
Jahresabschlusses der Hauptversammlung zu überlassen, oder hat der Aufsichtsrat den 
Jahresabschluss nicht gebilligt, so stellt die Hauptversammlung den Jahresabschluss 
fest. 2Hat der Aufsichtsrat eines Mutterunternehmens (§ 290 Abs. 1, 2 des 
Handelsgesetzbuchs) den Konzernabschluss nicht gebilligt, so entscheidet die 
Hauptversammlung über die Billigung. 

(2) 1Auf den Jahresabschluss sind bei der Feststellung die für seine Aufstellung 
geltenden Vorschriften anzuwenden. 2Die Hauptversammlung darf bei der Feststellung 
des Jahresabschlusses nur die Beträge in Gewinnrücklagen einstellen, die nach Gesetz 
oder Satzung einzustellen sind. 

(3) 1Ändert die Hauptversammlung einen von einem Abschlussprüfer auf Grund 
gesetzlicher Verpflichtung geprüften Jahresabschluss, so werden vor der erneuten 
Prüfung nach § 316 Abs. 3 des Handelsgesetzbuchs von der Hauptversammlung 
gefasste Beschlüsse über die Feststellung des Jahresabschlusses und die 
Gewinnverwendung erst wirksam, wenn auf Grund der erneuten Prüfung ein hinsichtlich 
der Änderungen uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt worden ist. 2Sie werden 
nichtig, wenn nicht binnen zwei Wochen seit der Beschlussfassung ein hinsichtlich der 
Änderungen uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt wird. 

§ 174 Gewinnverwendung 

(1) 1Die Hauptversammlung beschließt über die Verwendung des Bilanzgewinns. 2Sie ist 
hierbei an den festgestellten Jahresabschluss gebunden. 

(2) In dem Beschluss ist die Verwendung des Bilanzgewinns im einzelnen darzulegen, 
namentlich sind anzugeben 

1. der Bilanzgewinn; 

2. [1] der an die Aktionäre auszuschüttende Betrag oder Sachwert; 

Bis 25.07.2002: 

2. 

der an die Aktionäre auszuschüttende Betrag; 

3. die in Gewinnrücklagen einzustellenden Beträge; 



4. ein Gewinnvortrag; 

5. der zusätzliche Aufwand auf Grund des Beschlusses. 

(3) Der Beschluss führt nicht zu einer Änderung des festgestellten Jahresabschlusses. 

 

 


